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VfGG §85 Abs2 / Fremdenpolizei

Rechtssatz

Folge

Interessenabwägung

Ausweisung gemäß §17 Abs1 FremdenG.

Die Vollstreckung des bekämpften Bescheides würde die Trennung des Beschwerdeführers von seiner Ehefrau und

seinen vier Kindern, von denen bereits zwei in Österreich geboren worden seien, bedeuten. Während die Familie in der

ehemaligen Heimat Kroatien ihr ganzes Hab und Gut verloren habe und Anfeindungen ihrer Nachbarn ausgesetzt sei,

werde die Familie in Österreich von der Bevölkerung des Dorfes, in dem sie lebten, unterstützt.
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